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— die Weiterentwicklung ökonomischer Hebel zum 
■ sparsamen und volkswirtschaftlich zweckmäßigsten

Materialeinsatz und zur Einsparung von Engpaß
materialien;

— die Erarbeitung von Analysen des Materialverbrau
ches und der -bestandhaltung;

— die Kontrolle der Wahrnehmung der Bilanzfunk
tion des Staatlichen Komitees für Landtechnik und 
materiell-technische Versorgung der Landwirtschaft 
sowie der anderen verantwortlichen Bilanzorgane.

VI.
Pflichten, Rechte und Arbeitsweise 

auf ökonomischem Gebiet

§14
(1) Das Komitee organisiert seine Leitungstätigkeit 

nach ökonomischen Grundsätzen und mit ökonomischen 
Mitteln für die erweiterte Reproduktion und zur Er
reichung einer hohen Fondseffektivität.

(2) Das Komitee verwirklicht diese Aufgaben durch
— die Leitung des VEB Meliorationsprojektierung, des 

wissenschaftlich-technischen Zentrums, der VEB 
Meliorationstechnik Pritzwalk und Zöschen und die 
Anleitung der Produktionsleitungen der Bezirks- 
landwirtschaftsräte bei der Weiterentwicklung und 
Anwendung der wirtschaftlichen Rechnungsführung 
in den VEB Meliorationsbau, den Meliorations
genossenschaften und der Entwicklung neuer Me
thoden der Vervollkommnung des Systems ökono
mischer Hebel;

— die Ausarbeitung von Vorschlägen für die schritt
weise Einführung von Jahresendprämien für die 
Prämiierung der Werktätigen in den volkseigenen 
Meliorationsbetrieben;

— die Vorbereitung und Einführung des einheitlichen 
Systems von Rechnungswesen und Statistik.

§ 15
(1) Das Komitee ist verantwortlich für die Verwirk

lichung der Grundsätze der Preispolitik in seinem 
Bereich.

(2) Das Komitee gewährleistet, daß die Preise unmit
telbar ein wichtiges Führungs- und Planungsinstrument 
werden.

(3) Das Komitee verwirklicht diese Aufgaben durch

— die Entwicklung der Preisplanung als Bestandteil 
der Planung des Reproduktionsprozesses des Berei
ches;

— die Ausarbeitung von Preiskonzeptionen und -Vor
schlägen für seinen Bereich in Übereinstimmung mit 
der wissenschaftlich-technischen Entwicklung und 
der festgelegten Nomenklatur;

— die Organisierung einer ständigen Preisanalyse und 
die Kontrolle der Einhaltung der Preisvorschriften 
lm Rahmen der Führungstätigkeit.

§ 16

(1) Das Komitee hat die Koordinierung und Kontrolle 
der grundsätzlichen Aufgaben auf dem Gebiet Arbeit

und Löhne zur weiteren Entwicklung der Arbeitspro
duktivität und zur Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen wahrzunehmen.

4

(2) Der Vorsitzende des Komitees ist dafür verant
wortlich, daß nach Zustimmung durch den Vorsitzen
den des Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokra
tischen Republik die Rahmenkollektiv- und Tarifver
träge, die Nachträge sowie die herauszugebenden Direk
tiven für den Abschluß der Betriebskollektivverträge, 
Betriebsverträge und Betriebsvereinbarungen dem Lei
ter des Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne zur 
Bestätigung und Registrierung vorgelegt werden.

(3) Der Vorsitzende des Komitees ist verantwortlich 
für die Weiterentwicklung und Vervollkommnung des 
Arbeits-, Brand-, Gesundheits- und Luftschutzes sowie 
für die vorrangige Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen der Werktätigen, die auf den Großbaustellen ein
gesetzt werden.

§ 17

(1) Der Vorsitzende des Komitees ist verantwortlich 
für die Auswahl, die Entwicklung und Qualifizierung 
sowie den Einsatz der Kader in seinem Bereich. Auf 
der Grundlage eines Kaderprogramms ist die systema
tische Vorbereitung von Nachwuchskadern für Füh
rungsfunktionen sowie die Konzentration der besten 
Führungskader und wissenschaftlichen Kräfte auf die 
Produktionsschwerpunkte zu sichern.

(2) Der Vorsitzende des Komitees ist verantwortlich 
für die Verwirklichung der staatlichen Jugendpolitik 
und die systematische Entwicklung, Koordinierung und 
Kontrolle der Ausbildung von Frauen und Mädchen 
für leitende und mittlere Funktionen.

(3) Das Komitee fördert, koordiniert und kontrolliert 
die Maßnahmen der Produktionsleitungen der Bezirks
landwirtschaftsräte und der unterstellten Betriebe und 
Einrichtungen auf dem Gebiet der Berufsausbildung, 
Jugendförderung und Erwachsenenqualiflzierung im 
Meliorationswesen auf der Grundlage der vom Mini
sterium für Volksbildung und dem Staatlichen Amt 
für Berufsausbildung herausgegebenen Grundsätze und 
sichert eine den perspektivischen Anforderungen ent
sprechende Berufsausbildung.

(4) Das Komitee plant den Kaderbedarf und erarbei
tet die Grundsätze für die Kaderperspektiv- und jah- 
respläne des Bereiches, bilanziert den Arbeitskräfte
bedarf für volkswirtschaftlich wichtige Investitionen 
und den Bedarf an Hoch- und Fachschulabsolventen.

(5) Das Komitee entwickelt, koordiniert und organi
siert auf der Grundlage der vom Staatssekretariat für 
das Hoch- und Fachschulwesen herausgegebenen 
Grundsätze in Zusammenarbeit mit den in Frage kom
menden Hoch- und Fachschulen, der Deutschen Aka
demie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, 
den Instituten und sonstigen Einrichtungen die Fragen 
der Anforderungen an die Ausbildung von Hoch- und 
Fachschulkadern. Es ermöglicht, fördert und unterstützt 
vertragliche Beziehungen der Produktionsleitungen der 
Bezirkslandwirtschaftsräte mit wissenschaftlichen Insti
tutionen über das Zusammenwirken bei der Lösung 
wichtiger Forschungs- und Entwicklungsaufgaben und 
der Ausbildung der Kader.


